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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. LANNER I ae.:feIA [611.{1 er 
und Genossen 

an den Bundesminister für Inneres 

betreffend Besetzung der freien Planstelle des Sachbe­

arbeiters mit Vertretungs funktion am Gendarmerieposten 

ötz/Tirol 

Am 7. Juni 1977 wurde vom Landesgendarmeriekommando für 

Tirol die freie Planstelle des Sachbearbeiters mit Ver­

tretungsfunktion am Gendarmerieposten ötz/Tirol aus­

geschrieben. 

Am 2. Jänner 1978 bewarb sich Gruppeninspektor Herbert 

Koppensteiner um diesen Dienstposten. Koppensteiner er­

füllt alle Vorbedingungen für diesen Posten und bringt 

alle erforderlichen Fähigkeiten mit. Sowohl von den 

Zwischenvorgesetzten als auch vom Fachausschuß, wie auch 

vom Dienststellenausschuß wurde Gruppeninspektor Koppen­

steiner ausgezeichnet beschrieben und seine Bewerbungs­

bitte bestens befUrwortet. Er gehart allerldings nicht 

der Regierungspartei an. 

Tatsächlich wurde die Besetzung bis heute nicht durchge­

führt und auch für die nächste Zeit nicht in Aussicht 

gestellt. So entsteht der Eindruck, daß Gruppeninspektor 

Koppensteiner Opfer einer parteipolitischen Personalpolitik 

wird, die keine Rücksicht darauf nimmt, ob dadurch ein 

geeigneter und fähiger Beamter in finanzieller, wirtschaft­

licher und familiärer Hinsicht Schaden erleidet oder nicht. 

2121/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



Diese Vorgangsweise nehmen die unterfertigten Abgeordneten 

zum Anlaß und stellen an den Bundesminister für Inneres 

folgende 

A n fra g e 

2 

1. Warum ist die freie Planstelle eines Sachbearbeiters mit 

Vertretungs funktion am Gendarmerieposten ötz/Tirol bis­

her dem einzigen Bewerber, Gruppeninspektor Koppensteiner, 

nicht verliehen worden? 

2. Welche Gründe waren für die Nichtbesetzung mit Gruppen­

inspektor Koppensteiner, der von allen Zwischenvorge­

setzten als hervorragend geeignet beschrieben wurde, .. 

ausschlaggebend, obwohl diese Besetzung als dringend not­

wendig bezeichnet wurde? 

3. Gibt es zusätzlich zu Gruppeninspektor Koppensteiner einen 

Bewerber für diesen freien Dienstposten? 

4. Wie wird in der Angelegenheit dieser Dienststellenbesetzung 

weiter vorgegangen und wann ist mit einer Besetzung 

durch Gruppeninspektor Koppensteiner zu rechnen, nachdem 

sich die Arbeitskollegen von Koppensteiner bereit erklärt 

haben, seine bisherigen Agenden im Fall seiner Versetzung 

nach ötz mit zu übernehmen? 
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